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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

40 
DRUCKSACHE 

Az.: 

Geo-Park Trägerverein 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

15.01.2021 
8 2021 

 

Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 05.02.2021      

 Kreistag 24.03.2021      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40       II                                    
gez. 
Wippich 

                                          gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Zuweisung / Einlage an den Geopark-Trägerverein Braunschweiger Land – Ostfalen e.V. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Geopark-Trägerverein Braunschweiger Land – Ostfalen e.V. erhält eine Zuweisung 
/ Einlage in Höhe von 30.000 Euro. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Der Geopark-Trägerverein Braunschweiger Land – Ostfalen e. V. plant – ermöglicht 
durch die Geopark-Förderung des Landes Niedersachsen – in den nächsten Jahren 5 
durch verstärktes Einwerben von weiteren Fördermitteln die Planung und Umsetzung 
verschiedenster Projekte zur Realisierung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins.  
 
Um Projekte zur Weiterentwicklung des Geoparks Harz . Braunschweig Land . Ostfalen 
beantragen oder umsetzen zu können, bedarf es in der Regel gewisser Eigenmittel, um 10 
z. B. erforderliche Vorplanungen durchzuführen und/oder aber geförderte Maßnahmen 
„vorzufinanzieren“, wenn eine Fördermittelauszahlung erst nach Maßnahmenumsetzung 
und abschließender Verwendungsnachweisprüfung erfolgt. 
 
Diese erforderlichen Eigenmittel sind nicht vorhanden. Um den Trägerverein in die Lage 15 
zu versetzen, durch Projekte den Geopark Harz . Braunschweig Land . Ostfalen weiter 
zu entwickeln, ist es erforderlich, diesen mit zusätzlichen Eigenmitteln auszustatten, um 
Projekte mit Drittmittelförderung überhaupt realisieren zu können. Der Trägerverein hat 
daher im Rahmen seiner Vorstandssitzung im Dezember 2020 die im Vorstand vertrete-
nen Gründungsmitglieder Landkreis Wolfenbüttel und Landkreis Helmstedt gebeten zu 20 
prüfen, ob die beiden großen Gebietskörperschaften eine Zuweisung/Einlage in Höhe 
von je 30.000 Euro für eben diesen Zweck leisten können. Im Falle einer Auflösung des 
Geopark-Trägervereins würde die Summe an den Landkreis Helmstedt zurück gehen. 
 
Die vom Landkreis Helmstedt erbetenen Mittel in Höhe von 30.000 Euro könnten vor dem 25 
Hintergrund von nicht ausgeschöpften Mitteln bei den Maßnahmen zur Umsetzung des 
Tourismuskonzeptes in 2020 und einer Übertragung ins Jahr 2021 zur Verfügung gestellt 
werden. Projekte zur Weiterentwicklung des Geoparks stellen ebenfalls einen wertvollen 
Beitrag zur Kreisentwicklung dar. 
 30 
Der Landkreis Wolfenbüttel wird seinem Kreistag eine entsprechende Vorlage zur Ent-
scheidung vorlegen. 
 


